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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1986

Norm

PreisG 1976 §11c

UWG §2 D4

Rechtssatz

Eine über die aus § 11 c PreisG auch für ausländische Anbieter auf dem österreichischen Markt abzuleitende

hinausgehende Verp5ichtung zur Angabe auch der bei der Einfuhr nach Österreich zu zahlenden Einfuhrabgaben

(Einfuhrumsatzsteuer, Zoll) ist den Bestimmungen des PreisG nicht zu entnehmen; sie kann auch nicht aus dem

Irreführungsverbot des § 2 UWG abgeleitet werden.
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